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Leitsatz

Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander durch Nichtzuerkennung des Status des

subsidiär Schutzberechtigten betreffend einen im Iran aufgewachsenen afghanischen Staatsangehörigen mangels

Heranziehung und Auseinandersetzung mit den aktuellen Länderberichten des EASO

Rechtssatz

Verletzung im Recht auf Gleichbehandlung von Fremden untereinander hinsichtlich der Nichtzuerkennung des Status

des subsidiär Schutzberechtigten betre=end einen im Iran aufgewachsenen afghanischen Staatsangehörigen mangels

Heranziehung und Auseinandersetzung mit den aktuellen Länderberichten des EASO

Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) übersieht, dass eine aktuelle und speziAsche Information betre=end Fälle wie

jenen des Beschwerdeführers, der im Iran geboren und aufgewachsen ist, vorliegt. Die "Country Guidance: Afghanistan

- Guidance note and common analysis" des EASO auf dem Stand Juni 2018 bzw Juni 2019 (die aktuellere Fassung aus

Juni 2019 weist keine hier relevanten Neuerungen auf) enthält eine speziAsche Beurteilung für jene Gruppe von

Rückkehrern, die entweder außerhalb Afghanistans geboren wurden oder lange Zeit außerhalb Afghanistans gelebt

haben:

Aus dem Bericht des EASO geht hervor, dass für die genannte Personengruppe eine innerstaatliche Fluchtalternative

dann nicht in Betracht komme, wenn am Zielort der aufenthaltsbeendenden Maßnahme kein Unterstützungsnetzwerk

für die konkrete Person vorhanden sei, das sie bei der Befriedigung grundlegender existenzieller Bedürfnisse

unterstützen könnte, und dass es einer Beurteilung im Einzelfall unter Heranziehung der folgenden Kriterien bedürfe:

Unterstützungsnetzwerk, Ortskenntnis der betro=enen Person bzw Verbindungen zu Afghanistan, sozialer und

wirtschaftlicher Hintergrund (insbesondere Bildungs- und Berufserfahrung, Selbsterhaltungsfähigkeit außerhalb

Afghanistans).

Indem das BVwG diese - zum Entscheidungszeitpunkt bereits verö=entlichte - maßgebliche Information nicht

berücksichtigt, hat es seine Entscheidung auf veraltete Länderberichte gestützt und damit die Ermittlungstätigkeit in

einem entscheidenden Punkt unterlassen (VfGH 12.12.2019, E2692/2019). Die Entscheidung des BVwG erweist sich im
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Hinblick auf die Beurteilung einer dem Beschwerdeführer im Falle der Rückkehr drohenden Verletzung in den

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten gemäß Art2 und 3 EMRK schon aus diesen Gründen als

verfassungswidrig.

Unter Berücksichtigung der dargestellten Berichtslage und der wiedergegebenen Rechtsprechung bedarf es daher im

fortgesetzten Verfahren einer Begründung, auf Grund welcher außergewöhnlichen Umstände es dem

Beschwerdeführer dennoch möglich sein könnte, nach Afghanistan zurückzukehren, ohne dass er in seinen

verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten gemäß Art2 EMRK auf Leben sowie gemäß Art3 EMRK, weder der

Folter, noch erniedrigender oder unmenschlicher Strafe oder Behandlung unterworfen zu werden, verletzt wird (VfGH

12.12.2019, E3369/2019).
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